
*DE102004025627A120051222*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2004 025 627 A1 2005.12.22
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2004 025 627.6
(22) Anmeldetag: 25.05.2004
(43) Offenlegungstag: 22.12.2005

(51) Int Cl.7: H01L 31/05
H01R 12/22, H01R 4/48, H01R 13/24

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Solarmodul mit Anschlusselement

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Solarmodul mit einem 
Gehäuse und einem Solarelement beschrieben, wobei das 
Gehäuse ein Anschlusselement aufweist, das elektrisch 
leitend mit Kontaktflächen des Solarelementes verbunden 
ist. Weiterhin ist das Anschlusselement an elektrische Kon-
taktbuchsen angeschlossen, über die Anschlussleiter aus-
teckbar sind. Als Kontaktelement ist zwischen dem An-
schlusselement und den Kontaktflächen des Solarelemen-
tes eine Kontaktfeder angeordnet, die gegen die Kontakt-
flächen des Solarelementes vorgespannt ist. Dadurch ent-
fallen Löt-, Klemm- oder Schraubverbindungen zwischen 
dem Solarelement und dem Anschlusselement. Auf diese 
Weise ist eine einfache und kostengünstige automatisierte 
Fertigung des Solarmoduls möglich.

(71) Anmelder: 
Tyco Electronics AMP GmbH, 64625 Bensheim, DE

(74) Vertreter: 
Wilhelm & Beck, 80636 München

(72) Erfinder: 
Feldmeier, Günter, 64653 Lorsch, DE; Scherer, 
Heinz, 64625 Bensheim, DE; Wöber, Andreas, 
76709 Kronau, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    102 41 728 A1 
US     55 03 684 
EP     11 02 354 A2 
EP     05 21 189 A1
1/6



DE 10 2004 025 627 A1    2005.12.22
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Solarmodul mit ei-
nem Anschlusselement gemäß dem Oberbegriff des 
Patentanspruchs 1 und ein Verfahren zum Herstellen 
eines Solarmoduls nach dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 6.

Stand der Technik

[0002] Solarmodule bestehen im Wesentlichen aus 
einem Substrat, auf dem mehrere streifen- oder 
scheibenförmige Solarzellen angeordnet und elek-
trisch miteinander verschaltet sind. Zum Schutz vor 
Witterungseinflüssen sind die Solarzellen in einem 
Rahmen angeordnet und beidseitig mit einer Abdeck-
schicht abgedeckt. Auf der lichtempfindlichen Seite 
der Solarzellen ist eine lichtdurchlässige Abdeckung 
vorgesehen. Die Rückseite der Solarzellen ist durch 
eine Verbundfolie oder eine Glasscheibe abgedeckt.

[0003] Eine Solarzelle weist elektrische Leitungen 
auf, über die die bei Sonneneinfall in der Solarzelle 
erzeugte Spannung abgegriffen werden kann. Zum 
Weiterleiten des Stromes sind am Gehäuse des So-
larmoduls Anschlusselemente angeordnet, über die 
eine elektrisch leitende Verbindung zwischen den 
elektrischen Leitungen der Solarzellen und den An-
schlussleitungen hergestellt werden kann.

[0004] Aus der Patentanmeldung EP 1102354 A2 ist 
eine Anschlussdose zum elektrischen Kontaktieren 
von Folienleitern einer Solarzelle bekannt. Die An-
schlussdose weist auf der Unterseite eine Öffnung 
auf, über die die Folienleiter des Solarmoduls in die 
Anschlussdose geführt sind. In der Anschlussdose 
sind Anschlusskontakte vorgesehen, mit denen die 
Folienleiter verbunden sind. Die Anschlusskontakte 
stehen wiederum mit Anschlussbuchsen in Verbin-
dung, in die Anschlussleitungen einsteckbar sind.

[0005] Aus der Patentanmeldung EP 0521189 A1 ist 
ein elektrisches Anschlusselement für ein Solarmo-
dul bekannt, das eine einfache elektrische An-
schlussmöglichkeit bietet. Dazu ist ein Anschlussele-
ment vorgesehen, das bolzenförmig ausgebildet ist 
und auf der Rückseite des Solarmoduls angelötet ist. 
Über dem Anschlusselement ist ein Halterungsele-
ment angeordnet, das mit dem Solarmodul verklebt 
ist.

Aufgabenstellung

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein 
Solarmodul mit einem Anschlusselement bereitzu-
stellen, das einfach und kostengünstig zu fertigen ist.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird durch das 
Solarmodul gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 
und durch das Verfahren zum Herstellen des Solar-

moduls gemäß den Merkmalen des Anspruchs 6 ge-
löst.

[0008] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Solarmo-
duls besteht darin, dass das Solarmodul in einem au-
tomatisierten Herstellungsverfahren einfach und kos-
tengünstig herstellbar ist. Die automatisierte Herstel-
lung des Solarmoduls ist dadurch möglich, dass das 
Kontaktelement federnd gegen eine Kontaktfläche 
des Solarmoduls vorgespannt ist. Dadurch ist es 
nicht erforderlich, Löt-, Klemm- oder Schraubverbin-
dungen zum elektrischen Kontaktieren der Solarzel-
len vorzusehen.

[0009] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der 
Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen ange-
geben. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das 
Kontaktelement in Form einer Kontaktfeder ausgebil-
det, die gegen die Kontaktfläche des Solarmoduls 
vorgespannt ist. Die Ausführungsform des Kontakte-
lementes als Kontaktfeder bietet eine einfache und 
kostengünstige Realisierung des federnd vorge-
spannten Kontaktelementes.

[0010] In einer Weiterbildung der Kontaktfeder weist 
die Kontaktfeder einen Kontaktbereich auf, der auf 
der Kontaktfläche aufliegt und im Auflagebereich ab-
gerundet, insbesondere gebogen ausgebildet ist. 
Durch die abgerundete Form des Kontaktbereiches 
ist eine zuverlässige Kontaktierung der Kontaktfläche 
möglich. Die Rundung des Kontaktbereiches wird in 
einfacher Weise durch eine Biegung der Kontaktfe-
der erreicht.

[0011] In Abhängigkeit von der verwendeten Aus-
führungsform ist die Rückseite des Solarelementes 
über eine Folie oder eine Glasplatte abgedeckt. Die 
Folie bzw. die Glasplatte weisen eine Öffnung auf, 
durch die das Kontaktelement zu der Kontaktfläche 
geführt ist.

Ausführungsbeispiel

[0012] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
Figuren näher erläutert. Es zeigen

[0013] Fig. 1 einen Querschnitt durch ein Solarmo-
dul mit einer Anschlussdose und

[0014] Fig. 2 eine Detailansicht des Kontaktberei-
ches, in dem eine Kontaktfeder auf einer Kontaktflä-
che des Solarmoduls aufliegt.

[0015] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein So-
larmodul 1, das ein Solarelement 2 mit wenigstens ei-
ner Solarzelle aufweist. Auf der lichtempfindlichen 
Seite ist das Solarelement 2 mit einer Glasabde-
ckung 3 versehen. Auf der Rückseite des Solarele-
mentes 2 sind elektrische Kontaktflächen 4 vorgese-
hen, die mit elektrischen Leitungen des Solarelemen-
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tes 2 verbunden sind. Je nach Ausführungsform sind 
mehrere Solarzellen elektrisch zusammen geschaltet 
und die von den Solarzellen erzeugte Spannung wird 
über zwei Kontaktflächen 4 abgegriffen. Aus Verein-
fachungsgründen ist nur eine Kontaktfläche 4 in der 
Fig. 1 dargestellt. Die elektrische Kontaktierung ist 
für beide Kontaktflächen vorzugsweise identisch und 
wird im Folgenden anhand einer Kontaktfläche 4 er-
läutert. Fig. 2 zeigt eine Detailansicht der Kontaktflä-
che 4.

[0016] Die Kontaktflächen 4 können beispielsweise 
in Form von Leiterbahnen oder in Form von Flach-
bandleitungen ausgebildet sein. Die Rückseite des 
Solarelementes 2 ist mit einer zweiten Abdeckung 5
abgedeckt. Die zweite Abdeckung 5 kann beispiels-
weise in Form einer Glasplatte oder einer Verbundfo-
lie ausgebildet sein. Im Bereich der Kontaktfläche 4
weist die zweite Abdeckung 5 eine Öffnung 6 auf. Auf 
der Rückseite des Solarelementes 2 ist eine An-
schlussdose mit einem Gehäuse 7 befestigt, das ei-
nen Teil der Rückseite des Solarelementes 2 ab-
deckt. Vorzugsweise ist das Gehäuse 7 über eine 
Klebeverbindung 16 am Solarelement 2 befestigt. 
Am Gehäuse 7 ist ein Anschlusselement 8 angeord-
net, das über elektrische Leitungen mit elektrischen 
Anschlussbuchsen 9 verbunden ist. Zwischen dem 
Anschlusselement 8 und den Kontaktflächen 4 sind 
federnd vorgespannte Kontaktelemente 10 angeord-
net.

[0017] In der dargestellten Ausführungsform ist das 
Kontaktelement 10 in Form einer Kontaktfeder reali-
siert, die mit einem ersten Kontaktbereich an einem 
Anschlusskontakt des Anschlusselementes 8 ange-
schlossen ist und mit einem zweiten Kontaktbereich 
auf einer Kontaktfläche 4 aufliegt. Die Kontaktfeder 
10 weist im zweiten Kontaktbereich eine abgerunde-
te Kontaktfläche auf. Dies abgerundete Kontaktflä-
che wird beispielsweise dadurch erreicht, dass die 
Kontaktfeder 10 im zweiten Kontaktbereich gebogen 
ausgebildet ist. Die Kontaktfeder 10 ist mit dem zwei-
ten Kontaktbereich gegen die Kontaktfläche 4 vorge-
spannt. Zur Vorspannung wird die Kontaktfeder unter 
Ausnutzung der eigenen Federsteifigkeit gegen die 
Kontaktfläche vorgespannt.

[0018] Die Kontaktfeder ist vorzugsweise aus einem 
Federstahl hergestellt. Die Glasabdeckung 3 mit dem 
Solarelement 2 und der zweiten Abdeckung 5 ist über 
eine Klebeverbindung und/oder eine mechanische 
Verbindung am Gehäuse 7 befestigt. An die An-
schlussbuchsen 9 können elektrische Anschlusslei-
tungen angesteckt werden.

[0019] In dem dargestellten Querschnitt ist nur eine 
Kontaktfeder 10 dargestellt, wobei jedoch üblicher-
weise für ein Solarelement wenigstens zwei Kontakt-
flächen 4 und entsprechend zwei Kontaktfedern 10
zum Abgreifen der vom Solarelement 2 erzeugten 

elektrischen Spannung vorgesehen sind. Entspre-
chend weist auch das Anschlusselement zwei An-
schlusskontakte zum Anschließen der zwei Kontakt-
federn 10 auf. Auch der zweite Anschlusskontakt ist 
elektrisch leitend mit einer zweiten Anschlussbuchse 
9 verbunden.

[0020] Das Gehäuse 7 weist einen Gehäuseboden 
13 und einen Gehäusedeckel 15 auf. Auf dem Ge-
häuseboden 13 ist das Anschlusselement 8 angeord-
net. Im Gehäuseboden 13 sind in den Bereichen über 
den Kontaktflächen 4 weitere Öffnungen 14 vorgese-
hen, durch die die Kontaktfedern 10 geführt sind, wie 
in Fig. 2 dargestellt. In den übrigen Bereichen ist der 
Boden 13 im Wesentlichen geschlossen und eben 
ausgebildet.

[0021] Bei der Montage des vormontierten Gehäu-
ses 7, in das bereits das Anschlusselement 8 mit den 
angeschlossenen Anschlussbuchsen 9 und die Kon-
taktfedern 10 eingebracht sind, wird das Solarele-
ment 2 mit der Glasabdeckung 3 und der zweiten Ab-
deckung 5 auf den Gehäuseboden 13 aufgesetzt und 
über eine Klebe- und/oder eine mechanische Verbin-
dung mit dem Gehäuse 7 verbunden. Dies ermöglicht 
ein automatisiertes Befestigen der Anschlussdose 
und ein automatisierte elektrische Kontaktierung des 
Solarelementes 2 mit den Anschlussbuchsen 9, da 
zwischen den Kontaktflächen des Solarelementes 2
und dem Anschlusselement 8 keine Löt-, Klemm- 
oder Schraubverbindung erforderlich ist, sondern 
eine einfache dauerelastische Kontaktierung über 
eine Kontaktfeder verwendet wird.

Patentansprüche

1.  Solarmodul (1) mit einer Anschlussdose mit ei-
nem Gehäuse (7) und mit einem Solarelement (2), 
wobei das Gehäuse (7) ein Anschlusselement (8) 
zum Anschließen von elektrischen Anschlussleitun-
gen aufweist, wobei das Anschlusselement (8) über 
ein Kontaktelement (10) mit einer Kontaktfläche (4) 

Bezugszeichenliste

1 Solarmodul
2 Solarelement
3 Glasabdeckung
4 Kontaktfläche
5 zweite Abdeckung
6 Öffnung
7 Gehäuse
8 Anschlusselement
9 Anschlussbuchse
10 Kontaktfeder
11 erster Kontaktbereich
12 zweiter Kontaktbereich
13 Gehäuseboden
14 Weitere Öffnung
15 Gehäusedeckel
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des Solarelementes (2) verbunden ist, wobei über die 
Kontaktfläche (4) eine elektrische Spannung am So-
larelement (2) abgreifbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das Kontaktelement (10) federnd gegen die 
Kontaktfläche (4) des Solarelementes (2) vorge-
spannt ist.

2.  Solarmodul nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Kontaktelement eine Kontakt-
feder (10) angeordnet ist, die zwischen dem An-
schlusselement (8) und der Kontaktfläche (4) einge-
spannt ist und auf die Kontaktfläche (4) vorgespannt 
ist.

3.  Solarmodul nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kontaktfeder (10) einen Kon-
taktbereich (12) aufweist, der auf der Kontaktfläche 
(4) aufliegt, und dass der Kontaktbereich (12) mit ei-
ner abgerundeten Fläche auf der Kontaktfläche (4) 
aufliegt.

4.  Solarmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Solarelement (2) 
auf der Seite, auf der die Kontaktfläche (4) angeord-
net ist, mit einer Folie oder einer Glasplatte (4) abge-
deckt ist, und dass die Folie bzw. die Glasplatte (4) 
eine Öffnung (6) aufweist, durch die das Kontaktele-
ment (10) zu der Kontaktfläche (4) geführt ist.

5.  Solarmodul nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlussdose 
über eine Klebe- oder eine mechanische Verbindung 
am Solarmodul befestigt ist.

6.  Verfahren zum Herstellen eines Solarmoduls 
(1) mit einem Solarelement (2) und einer Anschluss-
dose, wobei das Solarelement (2) wenigstens eine 
Kontaktfläche (4) zum Abgreifen einer elektrischen 
Spannung aufweist, die vom Solarelement (2) er-
zeugt wird, wobei die Anschlussdose wenigstens ein 
Kontaktelement (10) zum elektrischen Kontaktieren 
einer Kontaktfläche (4) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlussdose eine Kontaktfeder 
(10) als Kontaktelement aufweist, dass die An-
schlussdose mit der Kontaktfeder (10) auf das Solar-
element (2) aufgesetzt wird, wobei die Kontaktfeder 
(10) vorgespannt auf die Kontaktfläche (4) gedrückt 
wird, und dass die Anschlussdose auf dem Solarele-
ment (2) befestigt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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